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CLXIII .

CLXIIII .

CLXV .

Sambergiſch

Son onlaugbarn Todtſchlegen / die auß ſolchen
Orſachen geſchehen/ ſo Entſchuldigung/

der Straff halb / auff jhne

Item / Es geſchehen je zu zeitten Entleibung / vnd werden doch dis

ſenen / ſo ſolche Entleibung thun / auß guten Brſachen / als etlich alleen
von peinlicher / vnd dann etlich andere / von peinlicher vnd Burgerlicher
Etraff entſchuldigt / Vnd damit ſich aber Richter vnd Vrtheiler an

den Halßgerichten / die der Recht nicht gelernet haben/ in ſolchen faͤlen
deſio rechtmeſſiger halten moͤgen / vnd durch Vnwiſſenheit die Leut nichh

beſchwern oder verkuͤrtzen/ ſo iſt von gemelten entſchuldigten Eutleibun⸗
gen geſchrieben vnd geſatzt / wie hernach volgt .

Erſtlich von rechter Nothwehr / wie die ent⸗
ſchuldigt .

Item / Welcher ein rochte Nothtoehr / zu Rettung frines deibs vnd

Lebens thut / vnd den jenen / der ihn alſo benoͤttigt / in ſolcher Nothweht
entleibet / der iſt darumb niemand nichts ſchuldig.

Was ein rechte Nothwehr iſt .

Item / So einer jemand mit einem mordiſchen oder toͤdlichen Waf⸗
ſen oder Wehr vberlauffet / anficht oder ſchlaͤgt/ vnd der benoͤthigtkan

fuͤglich / ohn Verdlichkeit oder Verletzung ſeines Leibs / Lebens / Ehre /
ond guten Leimunds / nicht entweichen / der mag ſein Leib vnd Leben /

ohn alle Straff / durch ein rechte Gegenwehr retten / vnd ſo er alſo den

benoͤthigten entleibt / er iſt darumb nichts ſchuldig/ iſt auch mit ſeiner Ge⸗

genwehr nicht ſchuldig zuwarten / biß er geſchlagen wird / als etlich vn⸗

verſtendig Leut meinen .
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